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1 AUSGANGSSITUATION 

Auf dem Flurstück 490 der Gemeinde Alfdorf, Gemarkung Vordersteinenberg, ist 
nordöstlich des Stixenhofs ein Solarpark mit ca. 6,5 ha Fläche geplant (Abb. 1). 

Um die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG be-
züglich der geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie, national streng geschützte Arten*), die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, ermitteln und darstellen zu können, wurden sowohl die vorhandenen 
Strukturen als auch die relevanten Artengruppen erfasst. 

* Bisher liegt jedoch noch keine entsprechende Verordnung des Bundesumweltministeriums nach 
§ 54 Abs. 2 BNatSchG vor, d. h. dieser Teil entfällt. 

  
Abb. 1: Lage der überplanten Fläche. 

Quelle: Auftraggeber. 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 Durchgeführte Arbeiten 

Da Beeinträchtigungen dieser Arten bzw. Veränderungen der Lebensräume durch 
die Planungen geprüft werden müssen, auch wenn diese außerhalb des überplanten 
Bereichs wirken (vgl. MWAW BW 2019), wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
- Erfassung der Vogelarten auf der Fläche und in mind. 100 m Umfeld, 
- Suche nach Reptilien entlang der Gehölzränder, Wege und Säume. 

Das Untersuchungsgebiet (im Folgenden UG) erstreckt sich auf die überplante Flä-
che sowie die unmittelbare Umgebung, im Offenland bis ca. 100-150 m (s. Abb. 2). 
Es wurden folgende Begehungen durchgeführt: 

 

Datum Tageszeit & Witterung Untersuchung 

15.04.2022 nachmittags, ca. 5°C, sonnig, leicht windig Strukturen, Vögel 1 

14.05.2022 morgens, ab 16°C, sonnig, leicht windig Vögel 2, Reptilien 1 

07.06.2022 morgens, ab 10°C, sonnig - leicht bewölkt, leicht windig Vögel 3, Reptilien 2 

01.07.2022 morgens, ab 12°C, stark bewölkt, später Regen, leicht windig Vögel 4 

15.07.2022 abends, ab 22°C, klar, leicht windig Vögel 5 (Rebhuhn) 

07.09.2022 vormittags, ab 20°C, sonnig - leicht bewölkt, leicht - mäßig windig Reptilien 3 

 

Relevante Strukturen wurden bei der ersten Begehung kurz nach Auftragserteilung 
erfasst. Dabei wurden auch die überplanten Obstbäume auf Höhlen etc. kontrolliert 
und deren Inhalte mit Leiter und Endoskop untersucht. 

Vögel wurden bei 5 Begehungen (4 tagsüber, 1 in der Abenddämmerung mit 
Klangattrappe Rebhuhn) durch Verhören der Rufe und Gesänge sowie Sichtbe-
obachtungen incl. Fernglas 10x50 erfasst. Nach Reptilien wurde (erfolglos) zweimal 
im Frühjahr und einmal im Spätsommer gesucht.  

Die übrigen relevanten Artengruppen wurden auf der Grundlage von Potenzialab-
schätzungen als so genanntes „Worst-case-Szenario“ bewertet. Dieses geht davon 
aus, dass Arten, für die geeignete Lebensräume vorhanden sind, auch tatsächlich 
vorkommen. (Im vorliegenden Fall ist aufgrund fehlender Strukturen nicht mit weite-
ren Arten zu rechnen.) 

Zusätzlich wurden einige wenige angetroffene Spaziergänger befragt. 

Damit sind gemäß MWAW BW (2019 methodisch ausreichende Grundlagen zur ar-
tenschutzrechtlichen Beurteilung der geplanten Fotovoltaikanlage vorhanden. 

 

Anmerkung: 
Die Aussagen beziehen sich nur auf die Fläche des geplanten Solarparks, nicht aber auf die 
notwendigen Stromleitungen und deren Verlegung. 

 

2.2 Vorhandene Daten 

Im Nordteil des überplanten Flurstücks liegen zwei Flachlandmähwiesen-Flächen, 
südwestlich und südlich zwei weitere Flächen, darüber hinaus im Westen mehrere 
Biotope, die aber keinen Bezug zum UG haben (Abb. 2). Der Krättenbach (Waldbio-
top-Nr. 270241365044) am Ostrand unterhalb des Flurstücks entwässert u. a. auch 
die überplante Fläche. In den jeweiligen Datenblättern (meist mit aktuellem Stand 
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2021) finden sich keine artenschutzrelevanten Angaben. Weitere Daten sind nicht 
bekannt. 

 

  
Abb. 2: Kartierte Biotope. 

Quelle: RIPS der LUBW. 

Auch die im Umfeld und Krättenbach-abwärts vorhandenen Biotope, die beiden als 
Naturdenkmal geschützten Linden im Stixenhof  sowie das FFH-Gebiet 7123-341 
„Welzheimer Wald“ haben keinen direkten Bezug zum UG. 
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3 ERGEBNISSE 

3.1 Habitatstrukturen  

Die vorhandenen relevanten Strukturen sind zusammen mit Funden relevanter Arten 
in Abb. 3 dargestellt.  

 
Abb. 3: Vorhandene Strukturen und Funde relevanter Arten. 

Gelbe Linie: UG; blaue Linie: überplantes Flurstück. Grüne Kreise: Großbäume.  
Luftbild: Auftraggeber. 

 

Das Flurstück liegt an einem süd- bis südostexponierten, leicht gewellten Hang und 
wird weitestgehend landwirtschaftlich genutzt, im Westteil und einem mittigen Strei-
fen als Schafweide, im Nordosten und Südosten als Acker, der restliche Ostrand als 
Mähwiesen. In der Nordwestecke befindet sich ein Laubwald-Rest, und auch die 
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Nordostecke ist noch mit Laubgehölzen bestanden, die den Rand des sich anschlie-
ßenden Walds bilden. Die Mittel im Norden bildet eine kleinflächig vernässte Flach-
landmähwiese, in der fünf ältere und drei neu gepflanzte Obstbäume sowie ein Hoch-
sitz stehen. Auch entlang des Ostrands gibt es kleinere Vernässungen, teilweise ver-
mutlich Dränage-Ausläufe, mit entsprechend kleinflächiger Feuchtvegetation. 

Am Westrand wird das Flurstück von einem schmalen Asphaltweg begrenzt, ebenso 
am Nordrand, und am Südrand von einem Grasweg. Die Ostgrenze verläuft oberhalb 
des Krättenbachs, der sich am Talgrund mehr oder weniger eingetieft hat und fast 
durchgehend von einem Gehölzsaum begleitet wird. 

Die Umgebung besteht weitgehend aus Wäldern und weiteren Grünlandflächen.  

Quer über die Fläche verläuft eine kleine Stromleitung entlang von mehreren Masten. 

 

3.2 Vögel 

Folgende Vogelarten wurden bei den Begehungen gesehen oder verhört: 
 

Art RL BW  RL D  Status Bemerkung 

Amsel - - (C) am Ostrand 
Bachstelze - - N  
Blaumeise - - N  
Bluthänfling 3 3 N/Z nur im Spätsommer am Bach 
Buchfink - - (C) im Wald 
Buntspecht - - N  
Eichelhäher     
Elster - - N  
Gartenbaumläufer - - N, (B) m Wald östlich 
Gebirgsstelze - - N einmal am Bach unterhalb 
Gimpel - - (A) im Wald westlich 
Goldammer - - (C) im Norden 
Grünfink - - (B) im Wald 
Grünspecht - - (A) im Wald östlich 
Haussperling V - N am Südrand im späten Frühling 
Kleiber - - (C) im Wald westlich, (A) östlich 
Kohlmeise - - (C) im Wald 
Kuckuck 2 3 x im Wald 
Mäusebussard - - N,Ü  
Mehlschwalbe V 3 N,Ü  
Mönchsgrasmücke - - (A) im Nordosten 
Rabenkrähe - - N,Ü  
Ringeltaube - - (B) im Wald im Osten 
Rotkehlchen - - (C) im Wald beidseits 
Rotmilan - - N,Ü  
Schwanzmeise - - (A?) in Gehölzen am Bach, nur im Mai 
Schwarzspecht - - (A) im Wald 
Singdrossel - - (B) im Wald nordöstlich 
Sommergoldhähnchen - - (C) im Wald westlich 
Star - 3 C 2 Brutpaare in Obstbäumen im Norden 
Stockente - - N,(A)? am Bach unterhalb 
Sumpfmeise - - (A) am Bach 
Tannenmeise - - (C) im Wald westlich 
Turmfalke - - N,Ü  
Wacholderdrossel - - (C) im Wald westlich 
Zaunkönig - - (C) im Norden 
Zilpzalp - - (C) im Wald beidseits 

Legende siehe nächste Seite. 
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RL BW: Rote Liste Vögel Baden-Württemberg (KRAMER et al. 2022): 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
 - = nicht gefährdet, V = Vorwarnliste. 
RL D: Rote Liste Vögel Deutschland (RYSLAVY et al. 2021): dto. 
Status: A = möglicherweise brütend, B = wahrscheinlich brütend, C = sicher brütend; N = nur Nahrungsgast,  
 Ü = Überflug, Z = Zug-Beobachtung; () = außerhalb des Flurstücks; i.d.R. im Wald 

 

Bei den erfassten Vogelarten handelt es sich weitestgehend um verbreitete, kom-
mune Arten. Die meisten kamen entweder als Nahrungsgäste auf der Fläche oder in 
den Gehölzen bzw. Wäldern oder am Bach vor, oder sie wurden nur im Überflug be-
obachtet, insbesondere Schwalben und Greifvögel. Einzig zwei Stare brüteten in 
zwei Obstbäumen im Norden innerhalb des Flurstücks. 

 

3.3 Reptilien 

Reptilien (denkbar wäre insbesondere die Zauneidechse) konnten nicht nachgewie-
sen werden. Für sie gibt es auch der Fläche sicher keine geeigneten Habitate und 
auch an den Waldrändern konnten trotz regelmäßigem Ablaufen keine entsprechen-
den Arten beobachtet werden. Strukturell erscheint nur der südexponierte Waldrand 
mit vorgelagertem Magerbiotop oberhalb des Stixenhofs geeignet, der aber nur ganz 
am Ostrand mit untersucht wurde. Selbst wenn dort einzelne Tiere vorkommen oder 
die Gehölzränder als Wanderlinien nutzen sollten, wären sie durch den Solarpark 
nicht betroffen. 

 

3.4 Amphibien 

Vereinzelte Amphibien wären wenn, dann nur im Landlebensraum zu erwarten; 
Laichgewässer gibt es im näheren Umfeld keine, erst wieder im Tal der Schwarzen 
Rot. Bei den Begehungen entlang des Krättenbachs und der feuchten Flächen am 
Ostrand konnten auch keine Frösche oder Kröten gesehen werden. Insgesamt ist die 
Artengruppe damit nicht bzw. sicher nicht erheblich betroffen. 

 

3.5 Weitere artenschutzrelevante Arten 

Fledermaus-Sommerquartiere, Wochenstuben etc. in den mit Endoskop kontrollier-
ten Bäumen im Nordteil des Flurstücks waren aktuell sicher auszuschließen. Die Flä-
che selber dürfte als Jagdhabitat genutzt werden; dies ist später weiter möglich. Die 
Gehölzränder dürften Leitlinien sein; diese Strukturen werden jedoch nicht verändert.  

Für die anderen relevanten Säuger-Arten gibt es im UG entweder keine geeigneten 
Habitate (z.B. Haselmaus), oder die Arten, die unregelmäßig während ihrer Wande-
rungen auftreten (z. B. Luchs, Wildkatze, Wolf), sind durch die Anlage nicht erheblich 
betroffen, da die später eingezäunte Fläche keine große Barriere darstellt und leicht 
umgangen werden kann. 

Für Schmetterlings-Arten wie den Nachtkerzenschwärmer oder die Wiesenknopf-
Ameisenbläulinge waren keine Raupenfutterpflanzen vorhanden. Relevante Vorkom-
men anderer Insekten-Arten sind sicher auszuschließen. Auch für Schnecken und 
Muscheln gibt es weder Habitate im überplanten Bereich noch (dann auch für Fi-
sche) mögliche indirekte Auswirkungen auf Gewässer im Umfeld. Schließlich sind 
auch keine Wuchsorte relevanter Pflanzen-Arten vorhanden. 

Insgesamt sind damit Betroffenheiten dieser Arten sicher auszuschließen. 
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3.6 Sonstige Arten 

Vereinzelt wurden ein Mauswiesel, Feldhasen und (primär im oberen Teil des Flur-
stücks) Rehe beobachtet. Am Waldrand im Nordwesten fand sich Fuchs-Losung. Am 
Bach waren mehrfach Wildschwein-Spuren und -Wühlstellen vorhanden. 
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4 WIRKUNG DES VORHABENS – KONFLIKTE 

4.1 Konflikt Überbauung (Flächenentzug und Arbeiten selber) 

Durch das Aufstellen von Fotovoltaik-Modulen werden Lebensräume streng ge-
schützter Arten punktuell (Fundamente, Steuerungsgebäude) überbaut, durch die 
Auf- und Abaumaßnahmen könnten Tiere gestört, verletzt oder getötet werden.  

→ Aufgrund der aktuellen Nutzung der Fläche sind – wenn überhaupt – fast nur 
Nahrungshabitate vorhanden; für Fledermäuse und Vögel sind diese Verluste 
sicher nicht relevant. Essenzielle bzw. regelmäßig oder dauerhaft genutzte Le-
bensräume sind lediglich zwei Baumhöhlen im Norden, für die es aber einfache 
Kompensationsmöglichkeiten (Nistkästen) gibt. 
Störungen beim Auf- bzw. Abbau können durch zeitliche Einschränkungen am 
Rand der Fläche vermieden werden. 
 

4.2 Konflikt Struktur- und Nutzungsänderung: 

Durch die Baumaßnahmen werden (potenzielle) Teil-Lebensräume von Arten ent-
fernt bzw. so verändert, dass sie von diesen Arten hinterher nicht mehr nutzbar sind. 

→ Dies betrifft wieder nur Höhlenbrüter wie den Star, für den zwei Bäume mit Brut-
höhlen verloren gehen; Nahrungshabitate zwischen den Modulen sind weiterhin 
möglich. 
 

4.3 Konflikt Veränderung abiotischer Faktoren: 

Durch die Module wird in der Regel der anstehende Boden verschattet, und es ge-
langt weniger Regen oder Schnee auf den Boden.  

→ Ist hier für keine der vorkommenden Arten relevant. 

Angrenzende Flächen werden verschattet.  

→ Ist so minimal, dass es ebenfalls für keine Art relevant ist. 
 

4.4 Konflikt Mortalität durch Barriere- / Fallen-Wirkung: 

Durch die Einzäunung entsteht ein Hindernis für größere Arten. 

→ Ist für die aktuell und die potenziell vorkommenden Arten nicht relevant. (Im Üb-
rigen werden für Klein- und Mittelsäuger wie Feldhase, Fuchs und Igel am Fuß 
des Zauns sowieso ca. 10 cm freigelassen. 
 

4.5 Konflikt Störungen / Emissionen: 

Durch Baumaßnahmen (weniger durch den Betrieb) werden unmittelbar benachbart 
lebende oder vorbeiwandernde Arten durch Schall, Licht, Bewegungen, Erschütte-
rungen o. ä. gestört. 

→ Ist für Gehölzbrüter außerhalb der Fläche während der Brutzeit relevant, kann 
aber kann durch Bauzeiten-Beschränkungen am Rand vermieden werden. 

4.6 Konflikt optische Wirkung: 

Fotovoltaik-Elemente können bei bestimmten Sonnenständen die Sonnenstrahlen re-
flektieren und dann blenden bzw. wie Wasserflächen aussehen.  
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→ Dies wurde bei diversen Untersuchungen für die Tierwelt, insbesondere Vögel 
und (Wasser-) Insekten, als nicht problematisch eingestuft. 
 

4.7 Vorbelastungen aus Artenschutz-Sicht 

Der überplante Bereich ist durch die landwirtschaftliche Nutzung und die Straße im 
Westen gestört.  
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5 VORPRÜFUNG / RELEVANZPRÜFUNG 

Aufgrund der Nachweise und der vorhandenen Lebensraumstrukturen bzw. Habitat-
potenziale werden die relevanten Arten(gruppen) wie folgt bewertet: 
 

Art(engruppe) wie betroffen Bemerkung 

Fledermäuse Aktuell keine Quartiere; Leitli-
nien bleiben erhalten; Flä-
chen sind potenzielle Nah-
rungshabitate 

Nachkontrolle eines potenziellen 
Quartiers unmittelbar vor Baubeginn 

Haselmaus - keine Habitate vorhanden 

übrige Säugetiere - keine Habitate vorhanden 

Vögel 1-2 Nistplätze (Höhlen) ent-
fallen; Nahrungshabitate 
bleiben erhalten 

Verlust kann einfach durch Nistkäs-
ten kompensiert werden 

Reptilien - keine Habitate vorhanden 

Amphibien Einzeltiere im Landlebens-
raum (sehr theoretisch!) 

Wenn, dann sicher keine Erhöhung 
des allgemeinen Lebensrisikos, eher 
weniger, da in der Anlage keine 
Ackernutzung mehr erfolgt. 

Tag- u. Nachtfalter - keine Habitate vorhanden 

Totholzkäfer - Betroffene Bäume ungeeignet 

Libellen - keine Habitate vorhanden 

Schnecken - keine Habitate vorhanden 

Muscheln - keine Gewässer betroffen 

Pflanzen - keine Wuchsorte vorhanden 

 

Damit verbleiben nur die Höhlenbrüter, die betroffen sind und für die geprüft werden 
muss, ob das Vorhaben gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstößt bzw. wie 
dies vermieden werden kann. 
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6 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR WAHRUNG DER KONTINUIERLI-

CHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT  

6.1 Vermeidungsmaßnahmen 
Maßnahmen, um eine Tötung oder Verletzung einzelner Individuen (oder Gelegen), eine er-
hebliche Störung oder einen Verlust von essenziellen Lebensräumen zu vermeiden. 

Die Arbeiten zum Aufbau des Zauns, der Modulgestelle, der Fotovoltaik-Module und 
der übrigen Anlagen sowie der spätere Abbau dürfen in den an die Gehölze angren-
zenden Bereichen (ca. eine Baumlänge / ca. 25 m Abstand von den Waldrändern) 
nicht in der Haupt-Vogelbrutzeit (Mai-Juli) stattfinden.  

Der Baum Nr. 4 (in Abb. 3) sollte möglichst stehen bleiben. Falls dies nicht möglich 
ist, siehe das folgende Kap. 6.2. 

 

6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
Maßnahmen, um gestörte oder entfallende Lebensräume bereits vor Baubeginn zu kompen-
sieren und dadurch deren kontinuierliche ökologische Funktion als essenzielles Habitat zu 
gewährleisten. 

Sollten die Bäume Nr. 2 und 4 (in Abb. 3) entfernt werden müssen, sind zwei für 
Stare geeignete Nistkästen an den Bäumen im Umfeld aufzuhängen. Dies sind für 
die Zeit, in der der Solarpark in Betrieb ist, regelmäßig (i.d.R. einmal im Jahr) zu rei-
nigen und instand zu halten. 
Die Höhle in Baum Nr. 4 ist unmittelbar vor dem Absägen nochmals zu kontrollieren; 
sollte eine Besiedlung durch Fledermäuse dann nicht ausgeschlossen werden kön-
nen, ist der Stamm komplett (Äste in der Krone vorher einkürzen) und stehend zu 
entnehmen, an einen Baum in der Nähe so anzulehnen und zu befestigen, dass die 
Höhle weiterhin frei zugänglich ist. 
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7 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG 

Von der geplanten Bebauung können nur in Höhlen brütende Vögel – aktuell zwei 
Staren-Brutpaare – betroffen sein. (Auf das umfangreiche Formblatt wird wegen der 
übersichtlichen Problematik verzichtet.) 

 

§ 44 (1) 1 BNatSchG – Schädigungsverbot von Individuen: 
In Verbindung mit den o. g. Vermeidungsmaßnahmen ist nicht zu erwarten, 
dass Vögel über das allgemeine Lebensrisiko hinaus verletzt oder getötet 
werden. 

§ 44 (1) 2 BNatSchG – Störungsverbot: 
Erhebliche Störungen durch die geplanten Fotovoltaik-Anlage auf die lokalen 
Populationen der höhlenbrütenden Vogel (oder anderer relevanter Arten) 
sind in Verbindung mit den Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

§ 44 (1) 3 BNatSchG – Schädigungsverbot von Habitaten: 
Der Verlust von 1-2 Nistplätzen für Höhlenbrüter muss durch die Bereitstel-
lung von Alternativen in Form von Nistkästen rechtzeitig vor Baubeginn bzw. 
Entfernen der entsprechenden Bäume kompensiert werden.  
Durch die in Kap. 5.1 genannten Vermeidungsmaßnahmen können weitere 
Schädigungen von Habitaten ausgeschlossen werden. 

 

 

 

8 GUTACHTLICHES FAZIT 

Das mit Solarmodulen überplante Flurstück 490 nordöstlich des Stixenhofs am Rand 
der Gemeinde Alfdorf ist wegen der nahen Waldränder („Breite“ des Flurstücks 
durchweg <200 m), der Strukturarmut und der relativ starken Nutzung durch Schafe 
kein Lebensraum für Ackervögel wie Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn oder Wachtel. 
Durch die geplante Fotovoltaikanlage könnten möglicherweise nur ein bis zwei 
Bäume mit jeweils einer Höhle entfernt werden müssen, in der je ein Staren-Paar 
brütete. Dies kann relativ einfach durch das Aufhängen von zwei Nistkästen kompen-
siert werden. Sicherheitshalber müssen die Höhlen aber vor dem Fällen der Bäume 
nochmals auf Fledermäuse kontrolliert und die gesamten Stämme incl. der Höhlen 
gegebenenfalls komplett erhalten und umgesetzt werden. 

Da zu erwarten ist, dass die Schafbeweidung unter den Modulen fortgeführt wird, er-
geben sich auf der Fläche kaum Veränderungen zum aktuellen Zustand. Gleiches gilt 
aber auch bei einer Mahd. 

Störungen auf die Vögel oder andere Arten in den Gehölzen im Umfeld sind nur 
randlich und kurzzeitig im Rahmen des Aufbaus (und dann wieder des Abbaus) der 
Gestelle und Module zu erwarten. Wenn dann in der Nähe der Gehölze während der 
Hauptbrutzeit (Mai bis Juli) nicht gearbeitet wird, dürfte dies nicht erheblich sein. 

Insgesamt ist der Solarpark aus Artenschutzsicht relativ problemlos und kann in Ver-
bindung mit den o. g. Maßnahmen genehmigt werden. 
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FOTOS 

 

Überblick über die Fläche von Nordwestecke nach Süden. 

 

Westseite der Fläche, Blick von Süd nach Nord. 
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Dto., Blick von Nord nach Süd. 

 

Grünland im Norden mit Obstbäumen, Blick von Wests nach Ost; im Vordergrund der 
hohle, oben offene Stamm. 
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Die beiden Staren-Brutbäume im Norden. 

 

Der Krättenbach am Ostrand. 
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Die beiden Vernässungsstellen am Ostrand. 

 

Südostecke, Blick von unten / Süden nach oben / Norden. 

 

Südende der Fläche, Blick von der Südwestecke nach Osten. 


